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Antrag auf Errichtung eines Gewächshauses 
 
Zusatzvereinbarung zu § 29 der Satzung und Gartenordnung des Kleingärtnervereins 
 
§ 29 Gewächshäuser  
Ein freistehendes Gewächshaus ist beim Verein durch ein Vertragsformular zu beantragen. Es ist bis zu 
einer Grundfläche von 6,5 m² und bis zu einer Firsthöhe von 2,20 m je Garten zulässig. In Eigenarbeit 
errichtete Gewächshäuser, die dem Standard von Fertiggewächshäusern entsprechend, sind ebenfalls 
erlaubt. Der Boden im Gewächshaus darf keine gegossene Fläche haben. Gewächshäuser dürfen nicht als 
Abstellraum genutzt werden und fließen nicht in die Wertermittlung ein. 
 
Zusatzvereinbarung  
Es sind nach Möglichkeit Fertiggewächshäuser zu verwenden.  
Nicht genehmigt werden Gewächshäuser, die z.B. aus gebrauchten Fenstern, Türen, Balken etc. erstellt 
worden sind oder werden sollen. Der Weg im Gewächshaus kann aus Platten, Kies, Schotter oder 
Verbundpflaster sein. Der Standort des Gewächshauses ist mit dem Vorstand und den Gartennachbarn 
abzustimmen. Der Grenzabstand (mindestens 1 Meter) ist unbedingt einzuhalten. 
 
Das Gewächshaus dient der kleingärtnerischen Nutzung und darf nicht zweckentfremdet, z.B. als 
Geräteschuppen oder Abstellraum, genutzt werden. Bei nicht kleingärtnerischer Nutzung (auch während der 
Wintermonate) ist diese innerhalb 14 Tagen wiederherzustellen oder das Gewächshaus innerhalb eines 
Monats zu entfernen.  
 
Das Aufstellen von Gewächshäusern ist mit Zeichnung antragsgebunden und vom Vorstand zu genehmigen. 
Ein Exemplar der Genehmigung ist unverzüglich dem Bezirksverband einzureichen. Jeder Antragsteller hat 
sein Einverständnis mit den o.g. Bedingungen mit seiner Unterschrift zu bestätigen.  
 
Das Gewächshaus ist nicht Gegenstand der Wertermittlung des Kleingartens und geht nicht werter-höhend 
in die Entschädigungssumme ein. Bei Pächterwechsel kann die Übernahme des Gewächshauses nicht zur 
Bedingung gemacht wer-den. Übernimmt der nachfolgende Pächter das Gewächshaus nicht, ist es auf 
Kosten des abgehen-den Pächters zu entfernen.  
 
Hiermit beantrage/n ich/wir ein Gewächshaus, entsprechend den oben genannten Bedingungen, in 
meinem/unserem Garten aufzustellen. Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir die o.g. Bestimmungen zur Kenntnis 
genommen habe/n und mit dem Inhalt einverstanden bin/sind.  
 
Insbesondere bestätige/n ich/wir, dass ich/wir das Gewächshaus bei nicht kleingärtnerischer 
Nutzung unverzüglich entfernen werde/n. 
 
Ort: ..............................................    Datum:..............................................  
 
Unterschrift des Pächters:     Unterschrift des Ehegatten:  
 
......................................................    ............................................................  
 
Unterschrift des Vorstandes:     Name/Stempel Verein:  
 
......................................................   ............................................................ 
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